
Die Übertragung der Scheidungen auf Notare (große Lö-
sung) scheint vom Tisch zu sein. Der DAV lehnt aber auch die
„kleine Lösung“ ab. Demnach sollen einvernehmliche Schei-
dungen durch das Gericht im Beschlussverfahren durch-
geführt werden und die Scheidungsfolgen durch notariellen
Vertrag geregelt werden. Dies bedeutet, dass ohne mündliche
Verhandlungen durch Beschluss geschieden werden würde.
„Die einvernehmliche Scheidung durch das Gericht ohne
mündliche Verhandlung bringt für die Justiz keine Vorteile
und ist für die Parteien des Scheidungsverfahrens ausschließ-
lich mit Nachteilen verbunden“, erläutert Kilger. Da der
bisherige Aufwand der Justiz für einvernehmliche Scheidun-
gen nur minimal sei, gebe es auch keinen Entlastungseffekt
für die Justiz. Wegen der Bedeutung der Ehescheidungen
sollte auf eine persönliche Anhörung auch nicht verzichtet
werden. Bei der bisher zwingenden anwaltlichen Beratung bei
der Scheidungsfolgenvereinbarung müsse es bleiben, da allein
sie den unerlässlichen Schutz gerade des wirtschaftlich
schwächeren Teiles bei einer Scheidung garantiert.

„Jeder weiß, wie wenig die Menschen in der emotional
belasteten Trennungs- und Scheidungssituation in der Lage
sind, ihre eigene Zukunft verantwortlich zu gestalten“, erläu-
tertKilger. Sie bräuchten somit jemanden, der ihre Interessen
vertritt. Der Notar könne dies nicht, da er zur Neutralität
verpflichtet sei. Seine wesentliche Aufgabe sei die Beurkun-
dung von Verträgen, deren Inhalte im Wesentlichen von den
Parteien auszuhandeln sind.
Der DAV bietet für alle zu diskutierenden Bereiche sein
Know-how aus der alltäglichen Praxis an. Keine Reform dürfe
ohne die Einbindung der Praxis beschlossen werden. Die
Gefahr ist zu groß, dass diese dann an den Bedürfnissen
vorbei und ausschließlich zu Lasten der Bürgerinnen und
Bürger gehen.

Anm. d. Red.:
Nach Presseberichten ist die „große Lösung“ durch die Justiz-
ministerkonferenz abgelehnt worden. Die Notare sollen aller-
dings in Nachlassverfahren eingesetzt werden.
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Herbsttagung und Mitgliederversammlung 2005 in L�beck

In der „Aktuellen Stunde“ wurde lebhaft über den Referenten-
entwurf für ein neues Familienverfahrensrecht diskutiert, der
jetzt auch Teil des Koalitionsvertrags der neuen Bundesregie-
rung ist. Mit der spannenden Podiums-Diskussion zur Frage
„Vereinfachte Scheidung ohne Anwalt?“ endete die diesjäh-
rige Herbsttagung, die mit knapp 400 Teilnehmerinnen und
Teilnehmern vom 24. bis 26. November in Lübeck stattfand.
Der Entwurf sieht für Ehepartner ohne Kinder ein „verein-
fachtes Ehescheidungsverfahren“ ohne Anwaltszwang vor,
wenn sie sich zuvor notariell über alle Scheidungsfolgen
geeinigt haben. Ministerialrat Dr. Christian Meyer-Seitz aus
dem Bundesministerium der Justiz sah sich mit zahlreichen
Einwänden und Bedenken konfrontiert, die sowohl aus dem
Saal als auch von den Podiumsgästen sehr engagiert vorgetra-
gen wurden.
Dr. Wolfram Viefhues, Richter am OLG Düsseldorf und am
AG Oberhausen, war für den erkrankten Prof. Siegfried Wil-
lutzki auf dem Podium eingesprungen. Viefhues, seit 1980
Familienrichter, sprach vor allem als Mann der Praxis. Eine
„Entlastung der Gerichte“, die der Gesetzentwurf u.a. ver-
spricht, sieht er jedenfalls nicht, denn die Richter sollen die
Vereinbarungen zum Unterhalt prüfen. Das bedeute auf jeden
Fall Mehrarbeit und wenn es sich um Problemfälle handele,
gerate man schnell auf „juristisch sumpfiges Gelände“.
Rechtsanwältin Dr. Ingrid Groß, Ehrenvorsitzende der Ar-

beitsgemeinschaft Familien- und Erbrecht, wollte wissen, ob
der Staat wirklich dazu da sei, die Scheidung zu erleichtern
und zu beschleunigen, wie es der Gesetzentwurf vorsieht. Die
Diskussion war eines von vielen Highlights einer erfolgrei-
chen Herbsttagung, auf der die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer in zahlreichen Arbeitsgruppen ihr Wissen über die
„Schnittstellen“ mit dem Familienrecht vertiefen konnten. In
FF 1+2/2006 wird ausführlich darüber berichtet werden, das
Doppelheft erscheint im Februar.
Die Mitgliederversammlung am Sonnabendmittag beschloss,
dass die Arbeitsgemeinschaft fortan lediglich den Namen
„Familienrecht“ tragen soll. Mit der neu gegründeten Arbeits-
gemeinschaft Erbrecht will sie eng zusammenarbeiten.
Rechtsanwältin Ingeborg Rakete-Dombek, Vorsitzende der
AG Familienrecht, dankte den beiden aus dem Geschäfts-
führenden Ausschuss ausscheidenden Erbrechtlern Dr. Rohl-
fing und Dr. Frieser für die gute und fruchtbare Arbeit.
Anschließend wurde der Geschäftsführende Ausschuss der
AG Familienrecht gewählt. Neu in den GA sind Rechtsanwäl-
tin Eva Becker aus Berlin und Rechtsanwalt Dr. Mathias
Grandel aus Augsburg gewählt. Die übrigen Mitglieder des
Ausschusses wurden in ihrem Amt bestätigt.

Annette Wilmes
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